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Einkommensteuererklärung 2008
Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt
Hiermit bescheinigen wir unserem Mitglied ……………., dass 1 IF  = 1 "er " "sie " 
er 
sich im Rahmen der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst von April bis November 2008 an .. Tagen im Streik befand und hierfür Streikunterstützung von der Gewerkschaft der Polizei erhalten hat.

Aufgrund der suspendierten Hauptpflichten 1 IF  = 1 "des " "der " 
des 
Beschäftigten bestand kein Anspruch  auf Lohn während des Streiks. Die von der Gewerkschaft der Polizei gewährte Streikunterstützung ist keine Lohnersatzleistung. Gemäß der Rechtsprechung des BFH (Urteil BFH X R 161/88) zählt das Streikgeld weder zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 I Nr. 4, § 19 EStG), noch ist es eine Entschädigung für entgangene Einnahmen gem. § 24 I a EStG, noch eine Einnahme aus einer Leistung im Sinne von § 22 Nr. 3 EStG. Die von der Gewerkschaft der Polizei gezahlte Streikunterstützung unterliegt somit nicht der Einkommensteuer.  
Die auf der Lohnsteuerbescheinigung 2008 ausgewiesenen Zeiträume ohne Anspruch auf Arbeitslohn sind somit durch die aktive Streikteilnahme begründet.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Dieter Großhans

Landesstreikleiter







